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Einleitung 

Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 23. Juni diesen Jahres zur 

Tarifeinheit hat eine lebhafte Reaktion hervorgerufen. Im Mittelpunkt der Diskussion 

steht dabei neben dem Urteil selbst die kurz vor der erwarteten BAG-Entscheidung 

veröffentlichte gemeinsame Initiative der Bundesvereinigung der deutschen Arbeit-

geberverbände (BDA) und des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) (BDA/DGB 

2010) mit ihrer Forderung nach einer mit Eingriffen in das Streikrecht verbundenen 

gesetzlichen Neuregelung der Tarifeinheit. Unterstützung dafür gab es seitens der 

Regierungsparteien sowie von SPD und Linkspartei. Das Arbeitsministerium kündigte 

an, eine Gesetzesänderung prüfen zu lassen. Kritische Reaktionen auf die gemein-

same Initiative reichten von starker Skepsis seitens der Präsidentin des BAG Ingrid 

Schmidt (2010) bis hin zu offener, teilweise massiver Kritik mehrerer bekannter Ar-

beitsrechtler (vgl. Däubler 2010, Dieterich 2010, Hensche 2010). Auch in den 

Rechtsabteilungen der Gewerkschaften ist der Vorstoß umstritten (vgl. Platow 2010). 

Angesichts dieser Diskussion erscheint es sinnvoll, basierend auf früheren Veröffent-

lichungen des WSI (Bispinck/Dribbusch 2008; Dribbusch 2009) einen Überblick zu 

Formen, Umfang und Problematik tarifpolitischer Konkurrenz zu geben und einige 

der in der Debatte aufgeworfenen Fragen unter gewerkschaftspolitischen Gesichts-

punkten zu diskutieren. 

Das Tarifgeschehen der Bundesrepublik ist von den DGB-Gewerkschaften dominiert, 

nie aber vollständig monopolisiert worden. Konkurrenz zu anderen Gewerkschaften 

war stets vorhanden; ihre Formen und ihre Dimension haben sich jedoch seit Ende 

der 1990er Jahre erheblich verändert. Im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht dabei seit 

dem Streik der Pilotinnen und Piloten der Lufthansa im Jahr 2001 vor allem die ei-

genständige Tarifpolitik einzelner spezialisierter Berufs- und Spartengewerkschaften. 

Um diese Form tarifpolitischer Überbietungskonkurrenz ging es im BAG-Urteil vom 

Juni 2010 und gegen sie richtet sich der gemeinsame Vorstoß von BDA und DGB. 

Unter gewerkschaftspolitischen Gesichtspunkten erscheint jedoch nicht die eigen-

ständige Tarifpolitik von Vereinigung Cockpit, Marburger Bund oder GDL, sondern 

die von der Unternehmerseite aktiv geförderte Unterbietungskonkurrenz durch die 

„christlichen“ Gewerkschaften als eigentliches Problem. Diese in ihren tarifpolitischen 

Auswirkungen für die Beschäftigten wesentlich nachteiligere Form der tarifpolitischen 

Konkurrenz, die in der Medienöffentlichkeit meist nur am Rande Aufmerksamkeit fin-

det, wird seitens der gemeinsamen Initiative jedoch nicht thematisiert. 
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1. Gewerkschaftskonkurrenz 
Mit etwa 30 Gewerkschaften beziehungsweise Tarifgemeinschaften ist die Zahl der 

gewerkschaftlichen Verbände, die eigenständige Tarifverträge abschließen, ver-

gleichsweise überschaubar (Bispinck/Dribbusch 2008). Insgesamt waren 2009 in drei 

Dachverbänden sowie 12 nicht verbandsgebundenen, aber tarifschließenden Ge-

werkschaften etwa 8,1 Millionen Mitglieder organisiert (Details zu Gewerkschafts-

landschaft und Mitgliederentwicklung siehe Anhang). 

1.1 Die Gewerkschaftslandschaft 

Der mit Abstand größte Dachverband ist der DGB, dessen acht Mitgliedsgewerk-

schaften Ende 2009 zusammen 6.264.900 Mitglieder darunter 461.000 Beamtinnen 

und Beamte vertraten. Zweitgrößter Dachverband mit 1.282.600, überwiegend ver-

beamteten Mitgliedern in 40 Mitgliedsorganisationen ist der Deutsche Beamtenbund, 

der sich inzwischen dbb beamtenbund und tarifunion nennt. Innerhalb des Beamten-

bundes führt die dbb tarifunion die Tarifverhandlungen für 39 nationale und regionale 

Fachgewerkschaften des öffentlichen Dienstes und seiner privatisierten Bereiche mit 

zusammen ca. 360.000 Tarifbeschäftigten. Fünf Gewerkschaften innerhalb der Tarif-

union, darunter die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), schließen 

zugleich auch eigenständig Tarifverträge ab. 

Der dritte und kleinste Gewerkschaftsbund ist der Christliche Gewerkschaftsbund 

Deutschlands (CGB), der 2009 für 16 Mitgliedsgewerkschaften die Zahl von 283.200 

Mitgliedern nennt. Im März 2008 wurde als Reaktion auf ein Urteil des Landesar-

beitsgerichts Hamburg, das die Tarifzuständigkeit der CGB-Gewerkschaft DHV für 

zahlreiche Berufe im Sozial- und Gesundheitswesen verneinte, ein neuer Verband 

namens medsonet Die Gesundheitsgewerkschaft ins Leben gerufen. Im Dezember 

2009 schließlich wurde die contterm Fachgewerkschaft Deutsche Seehäfen gegrün-

det, die inzwischen als jüngstes Mitglied ebenfalls dem CGB angehört. Insgesamt 

ließen sich Anfang 2009 bei acht CGB-Gewerkschaften eigenständige Tarifverträge 

nachweisen. 

Außerhalb der drei Dachverbände finden sich zwölf tarifschließende Gewerkschaften 

mit zusammen ca. 270.000 Mitgliedern (2008). Die beiden größten sind der Marbur-

ger Bund (MB) und der Deutsche Journalistenverband (DJV). 
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1.2 Formen zwischengewerkschaftlicher Konkurrenz 

Gewerkschaften konkurrieren miteinander im Wesentlichen auf drei, teilweise ver-

schränkten Feldern. Das erste ist der Wettbewerb um Mitglieder, der überall dort 

stattfindet, wo sich Organisationsbereiche überschneiden. Als zweites Feld lässt sich 

die Gremienkonkurrenz benennen, bei der um Betriebs- und Aufsichtsratsmandate 

gestritten wird. Der dritte Kernbereich zwischengewerkschaftlichen Wettbewerbs ist 

schließlich die Tarifpolitik. Tarifpolitische Konkurrenz besteht immer dann, wenn eine 

Gewerkschaft versucht in Abgrenzung zu einer anderen Gewerkschaft eigenständige 

Tarifverträge möglichst exklusiv in selbst beanspruchten Geltungsbereichen durch-

zusetzen.  

Tarifpolitischer Wettbewerb folgt nicht zwangsläufig aus der Konkurrenz um Mitglie-

der oder Mandate, wofür zahlreiche Beispiele tarifpolitischer Kooperation zwischen 

ansonsten konkurrierenden Gewerkschaften stehen. In vielen Branchen und Betrie-

ben sind zudem die gewerkschaftlichen Macht- und Einflusssphären und damit die 

Tarifführerschaften so eindeutig geklärt, dass es kaum Spielräume für konkurrierende 

Tarifschließung gibt. Auch das Binnenverhältnis innerhalb des DGB ist keineswegs 

frei von zum Teil sogar erheblichen Spannungen. In einer ganzen Reihe von Bran-

chen sind die Zuständigkeiten der Einzelgewerkschaften strittig, beziehungsweise 

überschneiden sich. Die offen ausgetragenen Hauptkonflikte treten aber im Verhält-

nis zwischen den DGB-Gewerkschaften und ihren Konkurrentinnen auf. 

Formen tarifpolitischer Konkurrenz 

Im kollektiven Arbeitsrecht wird bei tariflichem Wettbewerb zwischen Tarifkonkurrenz 

und Tarifpluralität unterschieden. Erstere liegt vor, wenn mehrere Tarifverträge auf 

ein Arbeitsverhältnis anwendbar sind und dasselbe Sachgebiet regeln. Von Tarifplu-

ralität wird dann gesprochen, wenn zwar nicht für das einzelne Arbeitsverhältnis wohl 

aber, mit sich überschneidendem Geltungsbereich, innerhalb eines Betriebes mehre-

re Tarifverträge gelten (vgl. Däubler 2006). Im außerjuristischen Sprachgebrauch 

werden beide Begriffe oft nicht entlang dieser Definition gebraucht. Dabei wird der 

Begriff Tarifkonkurrenz, wie auch im Titel dieses Beitrags, auf alle tarifpolitischen 

Wettbewerbssituationen angewandt. Die Berufs- und Spartengewerkschaften bevor-

zugen meist ebenso übergreifend den Begriff der Tarifpluralität. 

Unter gewerkschaftspolitischen Gesichtspunkten bedeutender ist die Unterscheidung 

konkurrierenden Gewerkschaftshandelns nach dessen tarifpolitischer Ausrichtung 
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und Wirkung. Hierbei können idealtypisch zwei Formen unterschieden werden, die 

sich als Über- und Unterbietungskonkurrenz kennzeichnen lassen (Zeuner 2007; 

Bispinck/Dribbusch 2008; Schroeder 2008). Beide unterscheiden sich nicht nur in der 

Zielrichtung der mit ihnen verbundenen Tarifpolitik, sondern bedingen auch unter-

schiedliche Machtkonstellationen und differieren deshalb in ihren Voraussetzungen 

und ihrer Durchsetzung. 

Als Überbietungskonkurrenz lässt sich eine Tarifpolitik bezeichnen, in der die Konkur-

renzorganisation mit dem Anspruch antritt, durch eigenständiges Verhandeln bessere 

Tarifergebnisse erzielen zu können als die bisherige Tarifführerin. Dieses Anliegen 

stößt nicht nur auf die Ablehnung der bisher tarifführenden Gewerkschaft, sondern 

insbesondere auch auf den Widerstand der betreffenden Unternehmen und Arbeit-

geberverbände. Letztere fürchten, dass ein Erfolg dieser Gewerkschaften ihre Per-

sonalkosten in die Höhe treibt und zukünftige Tarifverhandlungen durch das Auftre-

ten konkurrierender Gewerkschaften komplizierter und konfliktreicher werden. Derar-

tige Tarifverträge lassen sich deshalb nur im Konflikt durchsetzen und erfordern ent-

sprechende Durchsetzungskraft. Nicht zufällig handelt es sich bisher in allen Fällen 

erfolgreicher Überbietungskonkurrenz um Berufsgewerkschaften, die relativ homo-

gene Beschäftigtengruppen vertreten, die wiederum über substanzielle strukturelle 

Macht verfügen und in aller Regel überdurchschnittlich gut organisiert sind. 

Im Gegensatz dazu findet sich die Unterbietungskonkurrenz überwiegend in Bran-

chen, in denen die Beschäftigten über wenig strukturelle Macht verfügen und gering 

organisiert sind. Die unterbietende Gewerkschaft benötigt auch keinerlei Arbeits-

kampffähigkeit, da ihre Tarifübereinkünfte zumeist entweder die direkte Unterschrei-

tung bestehender Tarifnormen oder die Zustimmung zu Regelungsinhalten beinhal-

ten, zu deren Abschluss die bisher tarifschließende Gewerkschaft nicht bereit ist. 

Voraussetzung für ihren Erfolg ist zudem, das die bisher tarifführende Gewerkschaft 

selbst so schwach verankert ist, dass sie die Unterbietungskonkurrenz nicht durch 

eigene Arbeitskampfmaßnahmen verhindern kann. Beide Typen tarifpolitischer Kon-

kurrenz unterscheiden sich somit fundamental, wie auch eine schematische Über-

sicht verdeutlicht. 
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Übersicht: Tarifpolitische Konkurrenz (schematische Darstellung)  
 Überbietungskonkurrenz Unterbietungskonkurrenz 
Gewerkschaftstyp Berufs- oder Spartengewerk-

schaft 
Branchengewerkschaft 

Strukturelle Stärke erheblich gering 
Mitgliederstärke erheblich gering 
Tarifpolitische Ziele gezielte Verbesserungen für 

einzelne Gruppen 
Abschluss eines Tarifvertrages 

Gewerkschaftliches Ziel Mitgliederdominanz im Organi-
sationsbereich 

Anerkennung als Tarifpartei 

Streikfähigkeit notwendig unerheblich 
Verhalten der Arbeitgeber ablehnend bis feindlich kooperativ 

 

Kontext und Zielsetzung der gegen die DGB-Gewerkschaften gerichteten Unterbie-

tungskonkurrenz zulasten der Beschäftigten verdeutlicht ein „Praxistipp“ für Unter-

nehmen in der Zeitschrift Arbeit und Arbeitsrecht: „Der Abschluss eines CGM-

Firmentarifvertrages zur ‚Verdrängung’ eines DGB-Flächentarifs kann dann empfeh-

lenswert sein, wenn der DGB-Organisationsgrad der Belegschaft gering ist […] und 

auch bei dessen Durchführung nicht mit massiven Neueintritten in die DGB-

Gewerkschaft zu rechnen ist.“ (Wilhelm/Dannhorn 2006: 344). 

1.3 Entwicklung der Überbietungskonkurrenz 

Im Gegensatz zur Unterbietungskonkurrenz, die kaum öffentliche Beachtung findet, 

stand die sich nach 2001 herausbildende Überbietungskonkurrenz sofort im Schein-

werferlicht. Vorreiter war die Vereinigung Cockpit (VC), ein 1969 gegründeter Zu-

sammenschluss von Pilotinnen und Piloten. Diese hatte 1999, als die Beteiligung der 

Deutschen Angestellten-Gewerkschaft an der ver.di-Fusion absehbar wurde, ihre seit 

1973 bestehende Tarifgemeinschaft mit der DAG gekündigt und bei der Lufthansa 

ihre tarifpolitische Eigenständigkeit durchgesetzt. 2001 verweigerte die VC dann dort 

die Übertragung der von ver.di abgeschlossenen Tariferhöhung von 3,5 % und setzte 

mit mehreren spektakulären Streikaktionen erhebliche zweistellige Gehaltsverbesse-

rungen durch (Bispinck/WSI-Tarifarchiv 2001; Schroeder/Greef 2008). 

Relativ unbeachtet, weil sie ohne spektakulären Arbeitskampf auskam, verlief die 

tarifpolitische Verselbständigung der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF). Diese 

war 2003 aus dem Verband deutscher Flugleiter (VdF) und dem Verband Deutscher 

Flugsicherungs- Techniker und -Ingenieure hervorgegangen. Auch der VdF hatte 

ursprünglich mit der DAG eine Kooperationsvereinbarung, deren Fortsetzung mit 

ver.di bereits 2002 gescheitert war. Die GdF ist bei der Deutschen Flugsicherung die 

einzige Tarifpartei auf der Gewerkschaftsseite. 
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Der 1947 gegründete Marburger Bund (MB) setzte seine tarifpolitische Zusammen-

arbeit mit den DGB-Gewerkschaften bis 2005 fort. Der Bruch kam, als mit der Ablö-

sung des alten Bundes-Angestelltentarifvertrages (BAT) durch einen neuen Tarifver-

trag für den öffentlichen Dienst (TVöD) aus Sicht des MB massive Verschlechterun-

gen für MedizinerInnen drohten. Vor dem Hintergrund der durch die Privatisierungs-

politik vorangetriebenen Umstrukturierung des öffentlichen Gesundheitswesens 

drängten innerhalb des Verbandes nicht zuletzt jüngere AssistenzärztInnen die Stan-

desorganisation zu mehr gewerkschaftlichem Profil (Martens 2007; Greef 2008). 

Bei der Bahn waren wie bei Lufthansa und im Gesundheitswesen Privatisierung und 

nachfolgende Umstrukturierungen Auslöser dafür, dass sich die verschiedenen tradi-

tionellen Bahngewerkschaften neu orientieren mussten (Müller/Wilke 2006). Wäh-

rend sich TRANSNET und die zum Beamtenbund gehörende Verkehrsgewerkschaft 

GDBA aufeinander zu bewegten, setzte die ebenfalls im dbb organisierte Gewerk-

schaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) auf Eigenständigkeit und reklamierte ab 

2002 die tarifliche Zuständigkeit für das gesamte Fahrpersonal. Der Konflikt eskalier-

te schließlich in der Tarifrunde 2007. Anfang 2008 konnte die GDL nach längeren 

von Streiks begleiteten Auseinandersetzungen ihre tarifpolitische Eigenständigkeit 

durchsetzen, wenn auch nur für die LokführerInnen (vgl. Hoffmann/Schmidt 2008). 

Die 1992 gegründete Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) hatte inspiriert 

vom Schritt der VC ebenfalls bereits 1999 ihre Satzung so geändert, dass sie als 

Gewerkschaft auftreten konnte. Sie wurde bei der Lufthansa im Juli 2002 neben 

ver.di als gleichberechtigte Tarifpartnerin anerkannt. Der Anspruch es alleine besser 

zu machen, blieb jedoch zunächst nur Anspruch. UFO enttäuschte die Erwartungen 

vieler Mitglieder durch tarifvertragliche Konzessionen im Kontext der konzernweiten 

Restrukturierungspolitik der Lufthansa. Dergestalt unter Druck kündigte UFO anläss-

lich der ver.di-Tarifrunde im Sommer 2008 bei Lufthansa an, das von ver.di nach Ar-

beitskampf erzielte Ergebnis deutlich übertreffen zu wollen, wenn die eigenen Tarif-

verträge zum Jahresende 2008 ausliefen. UFO stand damit Anfang 2009 erstmals 

vor der Situation, eine tarifliche Überbietung auch tatsächlich durchsetzen zu müs-

sen. Das Ergebnis des nach einem kurzen Arbeitskampf erzielten Kompromisses war 

ernüchternd. Es lag weiter unter den vollmundigen Ankündigungen vom Sommer 

2008 und der Streik hatte Grenzen der strukturellen Macht des Flugbegleitpersonals 

angesichts der krisenhaften Entwicklung der Luftfahrt aber auch Schwächen in der 

Verankerung der UFO offen gelegt. 
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Von den genannten Gewerkschaften ist lediglich UFO eine echte Neugründung. VC, 

MB und GDL haben eine teilweise sehr lange Geschichte und kommen aus einer 

berufsständischen und eher wirtschaftsfriedlichen Tradition. Die von ihnen geführten 

Streiks sind Ausdruck einer Vergewerkschaftlichung dieser Berufsorganisationen 

(Zeuner 2007). Sie bedeuteten jedoch kein generelles Einschwenken auf eine dau-

erhaft konfliktorientierte Tarifpolitik, wie sich insbesondere bei Cockpit und GDL in 

den auf die Durchsetzung ihrer tariflichen Eigenständigkeit folgenden Tarifrunden 

zeigte. 

2. Ausmaß konkurrierender Tarifpolitik 
2.1 Umfang der Überbietungskonkurrenz 

In der Gesamtschau zeigt sich, dass tarifliche Überbietung an Voraussetzungen ge-

knüpft ist, die nur von wenigen Gewerkschaften erfüllt werden. Erfolgreiche Überbie-

tungskonkurrenz beschränkt sich bisher auf lediglich sechs Gewerkschaften, die typi-

scherweise allesamt in ehemals staatlich dominierten Branchen oder Unternehmen 

ihre Wurzeln haben. Von der Zahl der Beschäftigten her sind die Tarifverträge des 

Marburger Bundes am bedeutendsten, die weit über 100.000 Beschäftigte betreffen. 

Die Tarifverträge der GDL (LokführerInnen), UFO (Kabinenpersonal bei der Lufthan-

sa) sowie von VC (Pilotinnen und Piloten) erstrecken sich hingegen auf relativ kleine 

Beschäftigtengruppen. Dies gilt auch für die Tarifverträge der GdF, die insofern eine 

Sonderrolle spielt, da sie in ihrem Organisationsbereich der Flugsicherung das Tarif-

monopol inne hat, hier also im eigentlichen Sinne nicht mehr von tarifpolitischer Kon-

kurrenz gesprochen werden kann  

Das hohe Maß an Verankerung und Durchsetzungsfähigkeit, die eine erfolgreiche 

tarifpolitische Verselbständigung im Rahmen einer Überbietungskonkurrenz bedingt, 

setzt einer umfassenden Ausweitung dieser Form tarifpolitischen Wettbewerbs enge 

Grenzen. Eine dramatische Ausweitung der Überbietungskonkurrenz erscheint des-

halb aus heutiger Sicht unwahrscheinlich. 

2.2 Umfang der Unterbietungskonkurrenz 

Wesentlich relevanter ist vom Umfang her die Unterbietungskonkurrenz durch die 

CGB-Gewerkschaften. In der Industrie ist es den christlichen Gewerkschaften bisher 

nicht gelungen, in relevantem Umfang tarifpolitisch Fuß zu fassen. Ihre Tariftätigkeit 

bleibt hier auf Anschlusstarifverträge beschränkt, dass heißt die betreffenden Arbeit-
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geberverbände und Unternehmen unterzeichnen mit ihnen die zuvor von den DGB-

Gewerkschaften verhandelten Tarifverträge wortgleich ein zweites Mal. 

Allerdings spielt der Abschluss solcher Anschlusstarifverträge, der immer auch ein 

tarifpolitisches Signal der Arbeitgeberverbände darstellt, durchaus eine Rolle, wenn 

es um die juristische bedeutsame Bewertung der Tariffähigkeit geht, wie das BAG 

2006 in seinem Urteil zu Gunsten der Tariffähigkeit der Christlichen Gewerkschaft 

Metall (CGM) festgehalten hat (BAG 28. März 2006 - 1 ABR 58/04).  

Bei der CGM handelt es sich um den merkwürdigen Fall, dass eine Gewerkschaft 

nicht nur in einzelnen Ausnahmefällen, sondern systematisch gerade dort originär 

tariflich tätig wird, wo sie selbst, wie beispielsweise im Handwerk, wenn überhaupt, 

nur marginal vertreten ist. Dort hingegen, wo sie ihre größten Mitgliedergruppen hat, 

nämlich in einzelnen Betrieben der (westdeutschen) Metallindustrie, wo sie bei Be-

triebsratswahlen vereinzelt auch Mandate gewinnt, kommt sie über Anschlusstarifver-

träge nicht hinaus. Das BAG sah die Mächtigkeit der CGM trotz ihrer anerkannt ge-

ringen Mitgliederstärke dennoch schon deshalb als erwiesen an, weil der Abschluss 

von 3.000 Anschluss- sowie 550 eigenständigen Tarifverträgen zeige, dass sie von 

der Arbeitgeberseite ernst genommen werde (vgl. Hümmerich/Holthausen 2006; Un-

terhinninghofen 2007). In seiner Begründung betonte das Gericht, dass auch An-

schlusstarifverträge bereits die Tariffähigkeit einer Gewerkschaft begründen können.  

CGM-Tarifverträge sind relativ verbreitet in einigen Handwerksbranchen, darunter 

insbesondere im Elektrohandwerk sowie im Kfz-Gewerbe Nordrhein-Westfalens. 

CGB-Flächentarifverträge gibt es außerdem unter anderem im Tischlerhandwerk, im 

privaten Bewachungsgewerbe, bei den Privatkliniken sowie teilweise bei Großwä-

schereien. Im Dienstleistungsbereich werden vor allem mit den CGB-Gewerkschaften 

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen (GÖD) und DHV – Die Be-

rufsgewerkschaft (DHV) Unterbietungstarifverträge geschlossen. Haustarifverträge 

der DHV sowie der CGB-Neugründung medsonet finden sich in Einrichtungen des 

Deutschen Roten Kreuzes sowie der Arbeiterwohlfahrt oder der Altenpflege. Die DHV 

ist teilweise auch im Finanzdienstleistungsbereich aktiv, wo auch der nicht dachver-

bandsgebundene Deutsche Bankangestellten Verband unterbietend in Erscheinung 

tritt (Müller 2008).  

Auch wenn es nicht möglich ist, exakt zu ermitteln, für wie viele Beschäftigte die 

CGB-Tarifverträge tatsächlich Anwendung finden, so ist festzuhalten, dass Unterbie-
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tungstarifverträge deutlich weiter verbreitet sind als die ungleich prominentere aber 

auf wenige Einzelbeispiele beschränkte tarifliche Überbietung. Die quantitativ bedeu-

tendste Unterbietungskonkurrenz findet in der Leiharbeit statt, wo neben den zwei 

DGB-Tarifverträgen, mehrere von einer CGB-Tarifgemeinschaft abgeschlossene 

Verbandstarifverträge existieren. 

2.3 Unterschiedliche tarifpolitische Signale 

Die Abschlüsse von VC, Marburger Bund und GDL haben bisher keine nachweislich 

negativen tariflichen Folgen für andere Beschäftigtengruppen gehabt. Das tarifpoliti-

sche Signal, das von diesen Abschlüssen ausgeht, erschwert eher die Erosion von 

Tarifstandards nach unten. Genau dies bewirkt aber die Unterbietungskonkurrenz. 

Das von den CGB-Gewerkschaften tariflich vereinbarte Niveau liegt beim Entgelt zu 

allermeist nachweisbar unter, die Arbeitszeit dagegen oft über vergleichbaren Rege-

lungen in DGB-Tarifverträgen. Daneben werden oftmals weniger Urlaub, keine Zu-

schläge oder auch keine oder nur minimale Sonderzahlungen vereinbart. Aus Sicht 

der Unternehmen steht nicht zufällig die Sorge im Vordergrund, die Überbietung kön-

ne zu einem Hochschaukeln von Tarifforderungen und damit zu einer Erhöhung der 

Personalkosten führen, während in der Unterbietungskonkurrenz Chancen für einen 

die Konzessionsbereitschaft fördernden gewerkschaftlichen Wettbewerbs gesehen 

werden (Lesch 2008). Ideologisch flankiert wird letztere von Wirtschaftswissenschaft-

lern, die den in Folge der Deregulierung des staatlichen Sektors und der Leiharbeit 

eröffneten Unterbietungswettbewerb als Aufbrechen von Tarifkartellen und Entste-

hung „neuer Märkte für Gewerkschaftsleistungen“ (Wey 2008) begrüßen. Während 

von dieser Seite gerne auf die fallenden Mitgliederzahlen der DGB-Gewerkschaften 

verwiesen wird, wird die Repräsentativität der Unterbietungsgewerkschaften wohl-

weislich nicht thematisiert. 

2.4 Tarifeinheit und Streikrecht 

Der Begriff der Tarifeinheit ist ein Rechtsgrundsatz, der im Zuge der Arbeitsrecht-

sprechung entstanden ist und unter ArbeitsrechtlerInnen stets umstritten war (vgl. 

Dieterich 2010; Hensche 2010). Das ihm zu Grunde liegende Prinzip „ein Betrieb – 

ein Tarifvertrag“ wird aus unterschiedlichen Motiven sowohl von den Arbeitgeberver-

bänden wie den DGB-Gewerkschaften verteidigt. Für die DGB-Gewerkschaften ist 

die Frage der Tarifeinheit unmittelbar mit dem industriegewerkschaftlichen Prinzip 

„ein Betrieb – eine Gewerkschaft“ verknüpft. Das damit verknüpfte Organisationsmo-
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dell basiert auf ihrer historisch gewachsenen Überzeugung, dass die für eine solida-

rische Tarifpolitik notwendige Geschlossenheit der Beschäftigten am besten durch 

eine einheitliche Organisierung sichergestellt wird. Die Berufsgewerkschaften sind 

das praktische Dementi dieses Organisationsgrundsatzes und schwächen tendenziell 

die kollektiven Durchsetzungsmöglichkeiten der Gesamtbelegschaften. Zugleich er-

schüttern sie durch ihre autonome Arbeitskampfbereitschaft die Position der DGB-

Gewerkschaften als tarifpolitische Ordnungsmacht. 

Das Interesse der Unternehmen an einer einheitlichen Interessenvertretung der Be-

schäftigten ist begrenzt. Dies zeigen die weit verbreitete Unterstützung arbeitgeber-

freundlicher Listen bei Betriebs- und Aufsichtsratswahlen als auch die aktive Förde-

rung der CGB-Gewerkschaften. Die Tarifeinheit wird, wann immer es opportun er-

scheint, durch Unternehmens- und Betriebsaufspaltung, Outsourcing sowie die Er-

zwingung von Absenkungsvereinbarungen unterlaufen. Während die verbleibenden 

so genannten „Kernbelegschaften“ im Geltungsbereich des Branchentarifvertrages 

bleiben, unterliegen dann Neueingestellte oder bestimmte Gruppen von Dienstleis-

tungsbeschäftigten vielfach anderen, in aller Regel nach unten abweichenden Tarif-

vereinbarungen. Für LeiharbeiterInnen, Werkvertragsbeschäftigte und Soloselbst-

ständige gelten noch einmal anderen Regelungen. Dass für alle Beschäftigten eines 

Betriebs einheitliche Tarifbedingungen gelten, ist somit ganz unabhängig vom Auftre-

ten der Spartengewerkschaften vielfach längst nicht mehr gegeben. 

Die Unternehmerseite fürchtet beim Thema „Tarifeinheit“ vor allem das Aufschaukeln 

von Tarifforderungen durch sich gegenseitig überbietende, durchsetzungsstarke Ge-

werkschaften sowie aus solcher Konkurrenz resultierende Arbeitskämpfe (Hundt 

2007; Lesch 2008). Bei einer gesetzlichen Regelung der Tarifeinheit geht es ihr des-

halb in erster Linie um die Einschränkung des Streikrechts für Überbietungsgewerk-

schaften. Dieses soll nun dadurch erreicht werden, dass in Zukunft bei konkurrieren-

den Tarifverträgen nicht nur das sogenannte Mehrheitsprinzip zur Anwendung kom-

men soll, sondern damit verbunden auch eine gesetzlich Neudefinition der Friedens-

pflicht. 

Die Anwendung des Mehrheitsprinzips würde bedeuten, dass im Falle konkurrieren-

der Tarifverträge, sich diejenige Gewerkschaft durchsetzt, deren Tarifvertrag auf 

mehr Beschäftigte unmittelbar Anwendung findet, sprich: die mehr Mitglieder im Gel-

tungsbereich des Tarifvertrages nachweisen kann (vgl. Klebe 2010). Juristisch hätte 

 14



dies zur Folge, das einklagbaren Anspruch auf die inhaltlichen Normen des Tarifver-

trages, wie zum Beispiel festgelegte Entgelterhöhungen, nur die Mitglieder der Mehr-

heitsgewerkschaft hätten. Mitglieder der Minderheitsgewerkschaft besäßen keinerlei 

Anspruch auf die inhaltlichen Normen eines Tarifvertrages, da ihr Tarifvertrag ge-

sperrt wäre, es sei denn, individualvertragliche Bezugnahmeklauseln würden auf den 

Mehrheitstarifvertrag verweisen. Zugleich, so die gemeinsame Initiative, soll die an 

den Tarifvertrag der Mehrheitsgewerkschaft geknüpfte Friedenspflicht auch auf die 

Tarifverträge der Minderheitsgewerkschaft ausgedehnt werden. Hierdurch würde die 

Friedenspflicht neu definiert und in das Streikrecht Dritter eingegriffen (Platow 2010). 

Diese Einschränkung des Streikrechts zielt ausschließlich auf die streikfähigen und 

streikbereiten Überbietungsgewerkschaften. Versuche der Arbeitgeberseite deren 

Streikrecht auf juristischem Wege zu beschneiden, waren in der Vergangenheit auch 

von den DGB-Gewerkschaften zurückgewiesen worden, so 2007 als die Deutschen 

Bahn AG gegen die GDL vorging. 

Zur Begründung der Unterstützung von ver.di für die gemeinsame Initiative argumen-

tiert der stellvertretende ver.di-Vorsitzende Gerd Herzberg, die geforderte Auswei-

tung der Friedenspflicht sei notwendig, um das Streikrecht zu sichern, denn „zu viele 

Streiks in einem Betrieb lassen diese beliebig und unangemessen erscheinen“ 

(Herzberg 2010). Tatsächlich stehen Gewerkschaften bei vielen Streiks, insbesonde-

re dann wenn deren Folgen auch Teile der Bevölkerung treffen, vor der Herausforde-

rung für eine möglichst breite Akzeptanz der Arbeitskampfmaßnahmen zu werben. 

Dies gilt nicht zuletzt für viele Streiks von ver.di. Dabei ließ sich feststellen, dass die 

meisten Streiks der letzten Jahre auf relativ große Akzeptanz stießen. Dies galt aber 

nicht nur für Streiks der DGB-Gewerkschaften, sondern auch für solche ihrer Konkur-

renz. Das eigentliche Problem ist ohnehin nicht, dass in Deutschland zuviel gestreikt 

wird und auch nicht die Tatsache, dass einzelne Berufsgewerkschaften in hohem 

Maße streikfähig sind. Problematisch ist vielmehr, dass die DGB-Gewerkschaften in 

einer großen Anzahl von Branchen und Betrieben nicht ausreichend streikfähig sind, 

um sich effektiv durchsetzen zu können. Wie schwierig es für die Gewerkschaften ist, 

in einem Verteilungskampf adäquat zu bestehen, in dem seitens der Unternehmen 

früher einmal selbstverständliche Tarifbindungen und -bedingungen in Frage gestellt 

werden, zeigt sich bereits heute im privaten Dienstleistungsbereich und im Hand-

werk. Es gilt ähnlich aber auch für weite Teile des öffentlichen Sektors insbesondere 

im Bereich der Länder. Die geänderten Kräfteverhältnisse schlagen sich in sinkender 
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Tarifbindung, Absenkungstarifverträgen sowie einem wachsenden Niedriglohnsektor 

nieder und führten zu der gewerkschaftlichen Erkenntnis, ohne staatlich festgesetzte 

Lohnuntergrenzen ein weiteres Absacken der Mindestbedingungen nicht mehr auf-

halten zu können. Es gibt somit aus gewerkschaftlicher Sicht nicht zuviel, sondern zu 

wenig Streikfähigkeit in Deutschland. 

Im Hinblick auf die gemeinsame Initiative scheint es, als sei die Zustimmung der 

DGB-Gewerkschaften zur Ausweitung der Friedenspflicht der Preis dafür gewesen, 

dass die BDA ihrerseits in Zukunft bei konkurrierenden Tarifverträgen das Mehrheits-

prinzip als entscheidendes Kriterium akzeptieren will. Die DGB-Gewerkschaften er-

hoffen sich hiervon offensichtlich die Wiederherstellung der Tarifeinheit, ein Eindäm-

men der Spartengewerkschaften und zugleich ein wirksames Mittel, um besser ge-

gen Haustarifverträge der Unterbietungsgewerkschaften gewappnet zu sein. Hier 

sind jedoch Vorbehalte angebracht. 

In erster Linie wird der Geltungsbereich eines Tarifvertrages und damit die Grundlage 

jeder Tarifeinheit nicht von den DGB-Gewerkschaften, sondern von den Unterneh-

men bestimmt und von diesen durch Ausgliederung und Umorganisationen gestaltet. 

Bestes Beispiel hierfür ist die zersplitterte Tariflandschaft, die in Folge der Aufspal-

tung und Privatisierung der Bundespost entstand. Auch erscheint es gewerkschafts-

politisch fragwürdig, auf dem Weg einer Änderung des Tarifvertragsgesetzes zu ver-

suchen, ÄrztInnen und LokführerInnen, die sich bewusst in ihrer übergroßen Mehr-

heit einer Berufsgewerkschaft angeschlossen haben, Tarifverträge aufzuzwingen, die 

sie nicht wollen und durch die sie sich eventuell sogar schlechter stellen. Hinzu 

kommen viele praktische Probleme. Wie und wann wird die Gewerkschaftsmitglied-

schaft festgestellt, in welchem Turnus wird sie überprüft und auf wessen Antrag, wer 

trägt die Kosten? Abgesehen davon, dass sich die DGB-Gewerkschaften nicht zu 

sicher sein könnten, bei dieser Überprüfung immer die Oberhand zu behalten, birgt 

die juristische Verankerung des Mehrheitsprinzips erheblichen Sprengstoff für Berei-

che, in denen es bisher noch funktionierende Kooperationen zwischen DGB- und 

Berufsgewerkschaften gibt, wie beispielsweise im Journalismus. 

Bezüglich der Unterbietungskonkurrenz kam der Arbeitgeberseite bisher in einzelnen 

Fällen entgegen, dass die Arbeitsgerichte beim Vorliegen konkurrierender Tarifver-

träge zur Herstellung der Tarifeinheit vor allem auf den Spezialitätsgrundsatz zurück-

griffen (vgl. Klebe 2010). Dies bedeutete, dass im Konfliktfall dem Tarifvertrag der 
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räumlich, fachlich und persönlich dem Betrieb am nächsten stand, Vorrang einge-

räumt wurde. In der Praxis erlaubte dies Unternehmen aus mit den DGB-

Gewerkschaften geschlossenen Flächentarifverträgen auszusteigen und für die Be-

schäftigten neue, mit einer Unterbietungsgewerkschaft geschlossene Haustarifver-

träge als „speziellere“ durchzusetzen, auch dann wenn die übergroße Mehrheit der 

Gewerkschaftsmitglieder einer DGB-Gewerkschaft angehörte. Dies wäre jedoch auch 

ohne Gesetzesänderung, gerade auf Grund der neuen Rechtsprechung des BAG 

nicht mehr möglich (vgl. Platow 2010). 

Auch sonst, ist nicht zu erkennen wie durch Einführung des Mehrheitsprinzips, die 

Unterbietungskonkurrenz bekämpft werden könnte. Nach wie vor bliebe es den Un-

ternehmen unbelassen, aus Flächentarifverträgen durch Verbandsflucht oder OT-

Mitgliedschaft auszusteigen, oder mit DGB-Gewerkschaften abgeschlossene Tarif-

verträge nicht neu zu verhandeln und stattdessen mit einer Unterbietungsgewerk-

schaft abzuschließen. Nicht anders als heute, könnte die DGB-Gewerkschaft nur 

dann die Rückkehr in die Fläche oder einen eigenen Haustarif erzwingen, wenn sie 

selbst ausreichend streikfähig wäre. In den großen Bereichen mit Unterbietungskon-

kurrenz, wie beispielsweise im Handwerk, in der Bewachung, bei der Leiharbeit oder 

bei den Genossenschaftsbanken würde sich somit die Ausgangslage für die DGB-

Gewerkschaften nicht verbessern. 

3. Inklusive oder exklusive Solidarität? 
In der gewerkschaftlichen Diskussion um die Überbietungskonkurrenz spielt die Fra-

ge der Solidarität eine große Rolle (vgl. Sommer 2010). Gewerkschaften, so das Ar-

gument, seien gegründet, um Konkurrenz zwischen Beschäftigten auszuschließen 

oder doch zumindest zu vermindern. Während die Einheits- und Industriegewerk-

schaften des DGB sich einer umfassenden inklusiven Solidarität verpflichtet fühlten, 

betrieben die Spartengewerkschaften eine exklusive ausschließlich auf die eigene 

Berufsgruppe gerichtete Tarifpolitik.  

Kurz-Scherf und Zeuner (2001) haben demgegenüber darauf hingewiesen, dass ge-

werkschaftliche Solidarität stets inklusive wie exklusive Komponenten hatte. Kein 

Tarifvertrag gilt für alle und die angestrebte Kontrolle des Arbeitsmarktes beinhaltet 

immer auch teilweise problematische Zutrittsbeschränkungen. Das gewerkschaftliche 

Leitbild einschließender Solidarität, in dem die Durchsetzungsstärkeren die Schwä-

cheren mitnehmen, ist in erster Linie aus der praktischen Einsicht entstanden, dass 
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nur wenige Beschäftigtengruppen alleine erfolgreich sein können. Hinzukommt die 

Erfahrung, dass erreichte Standards bei Entgelt und Arbeitsbedingungen dann am 

besten gegen Unterbietung abgesichert sind, wenn sie so verallgemeinert durchge-

setzt sind, dass sie der wirtschaftlichen Konkurrenz entzogen sind. 

Der Aufbau inklusiver Solidarität wird aber schwieriger, je mehr Beschäftigte durch 

Ausgliederungen organisatorisch voneinander getrennt und durch veränderte For-

men der Unternehmenssteuerung in neuer Weise zueinander in Konkurrenz gesetzt 

werden. Noch problematischer wird es, wenn das Interesse der Unternehmen am 

Tarifvertrag nachlässt und angesichts eines großen Arbeitskräfteangebots jegliche 

Regulierung von Lohn- und Arbeitsbedingungen als Wettbewerbshindernis betrachtet 

wird. In erster Linie sind es nicht Berufs- oder Spartengewerkschaften, sondern, wie 

oben gezeigt, interessierte Unternehmen und öffentliche Arbeitgeber die systema-

tisch Flächentarife zerlegen und Tarifeinheiten zerbrechen. 

In solchen Situationen, in denen sich für Gewerkschaften die tarif- und betriebspoliti-

schen Spielräume verengen, gewinnen exklusive Solidaritäten an Gewicht. Zahlrei-

che Absenkungstarifverträge oder Standortvereinbarungen, in denen Besitzstände 

gesichert und zugleich schlechtere Konditionen für Neueingestellte vereinbart wer-

den, illustrieren, was gemeint ist (Zeuner 2007). Dies ist unter dem Gesichtspunkt der 

inklusiven Solidarität nicht wünschenswert, es ist aber nichts Ungewöhnliches und 

kaum durch moralische Appelle zu ändern.  

In dieses Muster reiht sich auch das tarifpolitische Verhalten einzelner Spartenge-

werkschaften ein, die den „Großgewerkschaften“ Politik zulasten der von ihnen ver-

tretenen Funktionseliten vorwerfen. So meint das bei VC für Tarifpolitik zuständige 

Vorstandsmitglied Michael Tarp: „Die Solidarisierungsbemühungen der Großgewerk-

schaften haben in der Luftfahrtbranche eine Tarifpolitik zur Folge gehabt, die sich am 

schwächsten Glied in der Kette orientiert hat“ (2008, S. 403). Und nach Auffassung 

des Hauptgeschäftsführers des Marburger Bundes Armin Ehl hätten die Ärztinnen 

und Ärzte „die von den Großgewerkschaften beschworene ‚Solidarität’ der verschie-

denen Beschäftigtengruppen seit Langem nicht mehr [gespürt]“, denn die Tarifver-

handlungen über BAT und TVöD hätten dazu geführt, „dass die unteren Vergütungs-

gruppen zulasten der höheren besser gestellt wurden“ (Ehl 2008, S. 406). 

Diese Argumentation unterschlägt, dass es in der Vergangenheit gerade die ver-

meintlich schwächeren Glieder in der Kette sowie „die unteren Vergütungsgruppen“ 
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waren, die die Tarifsysteme aufgebaut und gesichert hatten, auf denen sowohl VC 

wie MB nun aufbauen. Wer sich wie der MB zur „Vertretung der qualifiziertesten Ar-

beitnehmergruppe in den Krankenhäusern“ (Ehl 2008) erklärt provoziert Spaltungen 

und Entsolidarisierungen. 

Umgekehrt ist der seitens der DGB-Gewerkschaften gelegentlich erhobene Vorwurf, 

die tarifpolitischen Alleingänge der Spartengewerkschaften gingen zulasten anderer 

Beschäftigter nicht hilfreich. Erstens sind, worauf Detlef Hensche hingewiesen hat 

(2007), Verteilungskonflikte innerhalb der Klasse nichts prinzipiell Ungewöhnliches. 

Sie sind Bestandteil der Tarifpolitik und Gegenstand innergewerkschaftlicher Ent-

scheidungsfindung. Verwiesen sei nur auf die alte Debatte um Festbeträge oder Pro-

zentforderungen. Zweitens sind die Verteilungsspielräume zwischen den Klassen 

nicht starr, sondern selbst Ergebnis tariflicher Auseinandersetzung beziehungsweise 

politischen Streits (Zeuner 2007). Statt des gegenseitigen Vorwurfs der Umverteilung 

zulasten der jeweils eigenen Mitgliedschaft erscheint es unter dem Aspekt des Wie-

deraufbaus inklusiver Solidarität sinnvoller, gemeinsam für eine höhere Verteilungs-

menge zu kämpfen. In diese Richtung weisen beispielsweise von ver.di gemeinsam 

mit MB und dbb geführte Kampagnen gegen eine Gesundheitspolitik, die letztlich 

allen Gewerkschaften die tarifpolitischen Grundlagen entzieht. 

Ohnehin ist Kooperation auch über unterschiedliche Dachverbandsgrenzen hinweg, 

bereits heute eine praktizierte Option. Zwischen ver.di und der dbb-tarifunion gibt es 

im Bereich des öffentlichen Dienstes inzwischen eine intensive tarifpolitische Koope-

ration trotz heftiger Konkurrenz um Betriebs- und Personalratsmandate. TRANSNET 

und die zum dbb gehörende GDBA stehen sogar vor der Fusion. Im Bereich des 

Journalismus sind der dachverbandsungebundene DJV und die zu ver.di gehörende 

Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) für eine erfolgreiche Tarifpoli-

tik seit langem aufeinander angewiesen und haben eine entsprechende Zusammen-

arbeit entwickelt, ohne ihre Eigenständigkeit aufzugeben. 
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4. Gewerkschaftspolitische Konsequenzen 
Die Tariflandschaft in Deutschland befindet sich in einem Dezentralisierungs- und 

Ausdifferenzierungsprozess, dessen Dynamik in erster Linie aus wirtschaftlichen und 

politischen Entscheidungen resultiert. Die tarifpolitische Konkurrenz zwischen DGB- 

und anderen Gewerkschaften bildet hierbei nur einen Teilaspekt. 

Die Unternehmerseite argumentiert in der Frage Tarifkonkurrenz und Tarifeinheit wi-

dersprüchlich. Einerseits treibt sie die Differenzierung der Tariflandschaft und die Ab-

senkung von Tarifstandards auf Branchen- und Betriebsebene auf vielfältige Weise 

voran und nutzt dabei, wo zweckdienlich, auch bestehende zwischengewerkschaftli-

che Konkurrenzen. Zum andern forderte sie bereits seit längerem dort, wo Überbie-

tungskonkurrenz droht, die Durchsetzung des Prinzips der Tarifeinheit auf betriebli-

cher Ebene in ihrem Sinne auch durch gesetzliche Maßnahmen abzusichern. Dahin-

ter wird der strategische Ansatz einer Tarifpolitik sichtbar, die inhaltlich auf eine kos-

tensenkende Deckelung, Differenzierung und Variabilisierung von Tarifstandards zielt 

und ordnungspolitisch von der betriebsbezogenen Tarifeinheit und der branchenbe-

zogenen Friedenspflicht profitieren will.  

Die Unterbietungskonkurrenz hätte ohne aktives Zutun interessierter Unternehmen 

weder Gegenwart noch Zukunft. Ihr wird am wirksamsten durch den Aufbau eigener 

Verhandlungsmacht seitens der DGB-Gewerkschaften die Grundlage entzogen. Die 

Überbietungskonkurrenz resultiert dagegen aus originär gewerkschaftlichem Han-

deln, das durch eine hohe Organisations- und Mobilisierungsbereitschaft der betref-

fenden Beschäftigten gekennzeichnet ist. Was die zwischengewerkschaftlichen Per-

spektiven angeht, so erscheint im Falle dieser Konkurrenzen eine neu begründete 

tarif- und gewerkschaftspolitische Zusammenarbeit zwischen DGB- und Berufsge-

werkschaften, für die es ja bereits Beispiele gibt, nicht prinzipiell ausgeschlossen. 

Ganz in diesem Sinne hatte 2007 der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske auf dem Bun-

deskongress seiner Organisation in Leipzig erklärt: „Wir gehen in ver.di davon aus, 

dass Tarifeinheit nützt. Sie zu schaffen und zu bewahren, […] ist allerdings nicht pri-

mär ein juristisches Problem, das ist zuallererst eine gewerkschaftspolitische Aufga-

be und muss als solche von uns angegangen werden […].“ (Bsirske 2010) 

Es bleibt unklar, was den DGB bewogen hat, nun gemeinsam mit der BDA eine ge-

setzliche Regelung der Tarifeinheit zu fordern. Es steht zu befürchten, dass dieser 

Schritt die Konfrontation mit den Überbietungsgewerkschaften verschärft. Er wird 
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vermutlich niemanden in den Berufs- und Spartengewerkschaften zum Übertritt moti-

vieren, dafür aber für weitere Bitternis unter den Mitgliedern dieser Gewerkschaften 

sorgen. In der viel dringlicheren Auseinandersetzung mit den Unterbietungsgewerk-

schaften hilft die gemeinsame Initiative von BDA und DGB den DGB-Gewerkschaften 

im Kern ebenfalls nicht weiter. Hinzu kommen die unabsehbaren Risiken, die entste-

hen, wenn erst einmal das Tarifvertragsgesetz zur Novellierung freigegeben ist, ganz 

zu schweigen von einer bereits von CDU und SPD-Vertretern ins Spiel gebrachten 

Änderung des Grundgesetzes, die womöglich die Koalitionsfreiheit einschränkt. Der 

BDA geht es darum, das tarifpolitische Kräfteverhältnis weiter zu ihren Gunsten zu 

verschieben. Hieran können die DGB-Gewerkschaften kein Interesse haben.  
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Anhang 

A. Gewerkschaften in Deutschland 

Übersicht A1: DGB und Mitgliedsgewerkschaften 
Name Abk. Mitglieder 

31. 12. 2009 

Deutscher Gewerkschaftsbund DGB 6.264.923

Industriegewerkschaft Metall IG Metall 2.263.020
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di 2.138.200
Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie IG BCE 687.111
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt IG BAU 325.421
TRANSNET Gewerkschaft GdED TRANSNET 219.242
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW 258.119
Gewerkschaft Nahrung-Genuß-Gaststätten NGG 204.670
Gewerkschaft der Polizei GdP 169.140
Quelle: DGB 
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Übersicht A2: Gewerkschaften in der dbb tarifunion 
Name und Abkürzung Mitglieder 
dbb tarifunion 360.000 Tarif-

beschäftigte* 
MItgliedsgewerkschaften Gesamtmitglieder**
Berufsverband Bayerischer Hygieneinspektoren (BBH) k. A.
BDZ - Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft  25.000
BTB - Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaft 12.000
BTE - Gewerkschaft Mess- und Eichwesen 800
Bund Deutscher Forstleute (BDF) 10.000
bundespolizeigewerkschaft (bgv) - verbund innere sicherheit 11.000
Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) 1.350
Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen (BLBS) 35.000
Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen (VLW) 18.000
Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands (BSBD) Gewerkschaft Strafvollzug 25.000
Deutsche Justiz-Gewerkschaft (DJG) 15.000
Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) 80.000
Deutscher Philologenverband (DPhV) 90.000
Deutsche Steuer-Gewerkschaft (DSTG) 71.000
Deutsche Verwaltungs-Gewerkschaft (DVG) 22.000
Fachverband der angestellten und beamteten Deutschen Krankenhausapotheker NW k. A
Fachverband der Bediensteten der Landwirtschaftkammer NRW im dbb landesbund nrw k. A
Fachverband Gesundheitswesen Baden-Württemberg (FVG) k. A
GeNi - Gesundheitsgewerkschaft Niedersachsen k. A
Gewerkschaft der Sozialverwaltung (GdV) 5.000
Katholische Erziehergemeinschaft Bayern (KEG) k. A
komba gewerkschaft  90.000
LBB - Gewerkschaft für das Gesundheitswesen in Bayern  k. A
VdB Bundesbankgewerkschaft 7.100
Verband der Arbeitnehmer der Bundeswehr (VAB) 10.000
vereinigung der beschäftigten der berufs- und arbeitsmarktdienstleister (vbba) 12.000
Verband der Beschäftigten der obersten und oberen Bundesbehörden (VBOB) 11.000
Verband Bildung und Erziehung (VBE) 140.000
Verband der Beschäftigten des Gewerblichen Rechtsschutzes (VBGR) 450
Verband Deutscher Realschullehrer (VDR) 18.000
VDStra. - Fachgewerkschaft der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten k. A
Verband Hochschule und Wissenschaft (vhw) 3.000
Verband der Landes-Beamten, -Angestellten und Arbeiter Nordrhein-Westfalen (vdla dbb) k. A
VRFF - Die Mediengewerkschaft 2.500
 
Gewerkschaften der dbb tarifunion, die auch eigenständig Tarifverträge schließen 
Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH)* 5.600
Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL)* 34.000
Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS)* 39.086 (1.4.2009)
Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM)* 49.648
Verkehrsgewerkschaft GDBA* 38.500
Quelle: dbb tarifunion, http://www.tarifunion.dbb.de/navi/index_mitgliedsgew.htm [9.8.2010]; oeckl-online 
Anmerkungen: *Die dbb tarifunion vertritt ca. 360.000 Tarifbeschäftigte in allen genannten 39 Fachgewerkschaf-
ten; **Gesamtmitgliederzahlen incl. Beamtinnen und Beamte, Daten lt. www.oeckl-online.de [11.8.2010] meist 
ohne Bezugsjahr. 
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Übersicht A3: Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands 
Name Abkürzung Mitglieder 
Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands CGB 283.200 (2009) 
Christliche Gewerkschaft Metall*  CGM 91.103 (2009)

DHV – Die Berufsgewerkschaft* DHV 77.180 (2009)

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistun-
gen*

GÖD 56.086 (2007)

Christliche Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie CGBCE 15.187 (2007)

Christliche Gewerkschaft Postservice und Tele-
kommunikation*

CGPT 9.815 (2008)

Verein katholischer deutscher Lehrerinnen VkdL 8.500 (2008)

Verband Deutscher Techniker VDT 4.821 (2007)

Bund der Hotel-, Restaurant- und Cafeangestellten* Union Gany-
med 

3.240 (2007)

Beschäftigtenverband Industrie, Gewerbe, Dienstleis-
tung 

BIGD 2.738 (2008)

Arbeitnehmerverband land- und ernährungswirt-
schaftlicher Berufe* 

ALEB 1.740 (2007)

Arbeitnehmerverband deutscher Milchkontroll- u. Tier-
zuchtbediensteter  

ADM 1.380 (vermutlich 
2008) 

Gewerkschaft für Kunststoffgewerbe und Holzverar-
beitung im CGB*

GKH 1.212 (2007) 

Kraftfahrergewerkschaft KFG 993 (2007 
medsonent Die Gesundheitsgewerkschaft* medsonet 980 (2009) 
Deutscher land- und forstwirtschaftlicher Angestellten-
bund 

DLFAB 970 (2007) 

Christliche Gewerkschaft Deutscher Eisenbahner CGDE 197 (2007)  
contterm – Fachgewerkschaft Deutsche Seehäfen  ~ 100** (Februar 

2010) 
Quelle: CGB 
Anmerkungen: Mitgliederzahlen der CGB-Gewerkschaften nach Oeckl online (www.oeckl.de) [9.8.2010]. In 
Klammer das jeweilige Bezugsjahr 
*Bei diesen Gewerkschaften konnte der Abschluss eigenständiger Tarifverträge festgestellt werden. 
** Mitgliederzahl nach: syndikalismus (2010) 
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Übersicht A4: Nicht dachverbandsgebundene Gewerkschaften mit eigenstän-
digen Tarifverträgen 
 Abkürzung Mitglieder 

(2008)
Marburger Bund MB 108.000
Deutscher Journalisten-Verband DJV 40.000
Verband angestellter Akademiker und leitender Angestell-
ter der chemischen Industrie 

VAA 28.000

Verband medizinischer Fachberufe VMF 28.000
Deutscher Bankangestellten-Verband DBV 20.000
Deutsche Orchestervereinigung DOV 13.200
Unabhängige Flugbegleiter Organisation UFO 8.739
Vereinigung Cockpit VC 8.200
Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger GDBA 6.200
Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer VdO 4.200
Gewerkschaft der Flugsicherung GdF 2.650
ADEXA Die Apothekengewerkschaft  k. A.
1) Mitgliederzahlen nach Oeckl online (www.oeckl.de) (2008). Der Mitgliederstand wird bei den Verbänden jähr-
lich abgefragt, ohne das immer das Bezugsjahr angegeben wird. 
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B. Zahlen zur Mitgliederentwicklung der Gewerkschaften 
Die gewerkschaftliche Mitgliederentwicklung ist in Deutschland seit Beginn der 

1990er Jahre kontinuierlich rückläufig. Dabei gibt es im Einzelnen deutliche Unter-

schiede zwischen den Dachverbänden. Die Zahl der im DGB organisierten Mitglieder 

lag 1990 in Westdeutschland bei 7,9 Millionen. Sie sprang im Zuge der Eingliederung 

der ostdeutschen FDGB-Mitglieder im Jahr 1991 auf 11,8 Millionen, nur um kurz dar-

auf im Zuge der rasch einsetzenden Betriebsstillegungen in Ostdeutschland ebenso 

schnell wieder einzubrechen. Ab Mitte der 1990er Jahre setzte auch in Westdeutsch-

land ein kontinuierlicher Mitgliederrückgang ein. 2001 gab es auf Grund der Einglie-

derung der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG) über die ver.di-Gründung 

ein kleines Zwischenhoch. 2009 lag die Mitgliederzahl um 47% unter der von 1991 

und mit 6,3 Millionen in etwa auf dem westdeutschen Stand von 1959 (damals je-

doch ohne die DAG). 

Grafik A1: DGB-Gewerkschaften: Mitgliederentwicklung 1970 – 2009* 
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Quelle: DGB 
Anmerkung: * Bis 1990 Westdeutschland 
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Der Beamtenbund (dbb beamtenbund und tarifunion) hat gegenüber seinem Stand 

von 1991 eine positive Mitgliederentwicklung zu verzeichnen und seitdem bis 2009 

die Zahl der in seinen Gewerkschaften organisierten Mitglieder um 20% gesteigert. 

Grafik A2: Beamtenbund: Mitgliederentwicklung 1970 – 2009 (in Tsd.)* 
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Quelle: dbb 
Anmerkung: * Bis 1989 Westdeutschland 

Die Mitgliederzahlen des CGB sind mit großem Vorbehalt zu betrachten. Der Dach-

verband und seine Einzelgewerkschaften verhalten sich bezüglich ihrer Mitglieder-

entwicklung sehr intransparent. Die veröffentlichten Zahlen einzelner Mitgliedsge-

werkschaften werden von den DGB-Gewerkschaften als stark übertrieben angezwei-

felt. Gegenüber der für 1990 bekannten Zahl von etwa 301.000 Mitgliedern ist die 

offizielle Mitgliederzahl des CGB im 2009 auf 283.000 zurückgegangen. 

Für die nicht dachverbandsgebundenen Gewerkschaften liegen meist keine detaillier-

ten Zahlenreihen vor. Die im Oeckl veröffentlichten Zahlen sind zum Teil seit 2008 

unverändert. Ihre Gesamtzahl kann auf Basis dieser Angaben für 2009 auf etwa 

270.000 geschätzt werden, wobei auch hier vermutlich eher eine Überschätzung vor-

liegt. 
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C. Entwicklung des Organisationsgrads 
Der gewerkschaftliche Netto-Organisationsgrad – der Anteil der beschäftigten Ge-

werkschaftsmitglieder an allen abhängig Beschäftigten – war bereits in Westdeutsch-

land seit Mitte der 1980er Jahre rückläufig. Nach dem kurzfristigen vereinigungsbe-

dingten Zwischenhoch von 1991 hat sich dieser Rückgang, wenn auch zum Teil in 

den letzten Jahren etwas verlangsamt bis 2009 kontinuierlich fortgesetzt. 

Grafik A3: Netto-Organisationsgrad aller Gewerkschaften 1985-2009 (in %) 
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Quelle: ICTWSS database (http://www.uva-aias.net/208), AIAS-Institute, UvA (1985-2007); WSI (Schätzung für 

2008 and 2009); bis 1990 Westdeutschland 

Hinter diesen aggregierten Zahlen verbergen sich erhebliche Branchenunterschiede. 

So sind die Stahl- und die Autoindustrie überdurchschnittlich gut organisiert, ebenso 

die klassischen Betriebe des Maschinenbaus. Das Gleiche gilt für eine ganze Reihe 

von Beamtenberufen, die jedoch vom Tarifgeschehen nur mittelbar berührt werden. 

In der Chemie und Baubranche ist die Organisierung demgegenüber schwächer, 

dies gilt auch für Teile des öffentlichen Dienstes, insbesondere im Bereich der Län-

der sowie in kleineren Kommunen. In vielen privaten Dienstleistungsbereichen ist die 

Verankerung unterdurchschnittlich. Teilweise liegt sie unter 10%. 
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